Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB)

Geltungsbereich

Fur alle unsere Bestellungen oder fiir Bestellungen von
einem mit uns verbundenen Unternehmen gelten
ausschlief3lich die nachstehenden Bedingungen, sofern
nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird.
Insbesondere, jedoch nicht ausschlie3lich, gelten diese
Bedingungen fiir den Bereich Einkauf von Hardware
und Software, Softwarepflege und Hardwarewartung
sowie flr die Beauftragung von Werk- wie auch
Dienstleistungen.

Die Anwendung von Allgemeinen Geschéftsbedingun-
gen des Auftragnehmers (nachfolgend AN genannt) ist
ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des
AN die Lieferung des AN vorbehaltlos annehmen.

Alle Bedingungen gelten bei standigen Geschéftsbezie-
hungen auch fur kiinftige Geschéfte, bei denen nicht
ausdrucklich auf sie Bezug genommen wird, sofern nur
die AGB bei einem vorangegangenen Vertrag
einbezogen waren. Alle Bedingungen gelten nur
gegentuber Unternehmern, die bei Abschluss des
Rechtsgeschafts in Auslibung ihrer gewerblichen oder
selbstandigen beruflichen Tatigkeit handeln und
gegenuber juristischen Personen des offentlichen
Rechts sowie dffentlich-rechtlichen Sondervermdégen.

| Allgemeine Bestimmungen

81 Angebot — Angebotsunterlagen

Q) Soweit unsere Bestellung ein Angebot im Sinn
von § 145 BGB darstellt, halten wir uns hieran fur
die Dauer von 1 Woche gerechnet ab Zugang
beim AN gebunden. Eine verspétete eintreffende
Auftragsbestatigung/ Annahmeerklarung des AN
ist fur uns auch dann nicht bindend, wenn wir sie
nicht ausdrucklich zuriickweisen.

(2)  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dirfen
Dritten ohne unsere ausdriickliche schriftliche
Zustimmung nicht zuganglich gemacht werden.
Sie sind ausschlief3lich fiir die Fertigung auf
Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach
Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufge-
fordert zurlickzugeben. Dritten gegenuber sind
sie geheim zu halten. Die Geheimhaltungsver-
pflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in
den Uberlassenen Abbildungen, Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthal-
tene Fertigungswissen allgemein bekannt
geworden ist
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Preise — Zahlungsbedingungen

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist
bindend. Mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung schlief3t der Preis Lieferung ,frei
Haus", einschlieBlich Verpackung und Trans-
portversicherung ein. Die Riickgabe der Verpa-
ckung bedarf besonderer Vereinbarung. Vergu-
tungen fur Besuche oder die Ausarbeitung von
Angeboten, Projekten, Entwirfen sowie fir
Probelieferungen werden, sofern nicht ausdriick-
lich etwas anderes vereinbart wurde, nicht
gewahrt.

Priffahige Rechnungen sind unter Beachtung
der jeweils neusten Rechnungslegungsvorschrif-
ten nach den aktuellen Steuergesetzen an die
vereinbarte Rechnungsanschrift zu senden.
Rechnungen kénnen wir nur bearbeiten, wenn
diese — entsprechend den Vorgaben in unserer
Bestellung — die dort ausgewiesene Bestell-
nummer angeben; fir alle wegen Nichteinhaltung
dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der
AN verantwortlich, soweit er nicht nachweist,
dass er diese nicht zu vertreten hat. Nicht
ordnungsgeman eingereichte Rechnungen
gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als
bei uns eingegangen.

Zahlungen erfolgen, wenn nicht anders
vereinbart, innerhalb von 30 Tagen rein netto
nach Lieferung bzw. Abnahme und Eingang
einer ordnungsgemafen Rechnung. Soweit
Skontoabzug vereinbart wurde, ist dieser auch
zulassig, wenn wir aufrechnen oder Zahlungen in
angemessener Hohe wegen Mangeln zuriickbe-
halten. Hinsichtlich des zuriickbehaltenen
Betrages beginnt die Zahlungsfrist nach voll-
sténdiger Beseitigung der Méngel. Zur Austibung
eines Zuriickbehaltungsrechtes ist der AN nur
berechtigt, wenn sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhdltnis beruht oder rechts-
kraftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt ist.

Aufrechnungs- und Zuruckbehaltungsrechte
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

Durch Zahlungen wird weder die Richtigkeit der
Rechnung noch die Lieferung/Leistung als
vertragsgemaf anerkannt.

Lieferung, Lieferzeit

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist
bindend.

Der AN ist verpflichtet, uns unverzuglich
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umsténde
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen
sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht
eingehalten werden kann. Die erfolgte Mitteilung
befreit den AN nicht von seiner Haftung fur den
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Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB)

durch den Lieferverzug eingetretenen Schaden
geman § 3 Ziffer 3 und 5.

3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die
gesetzlichen Anspriiche zu. Inshesondere sind
wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Frist Schadensersatz statt der
Leistung und Rucktritt zu verlangen.

(4) Mehrlieferungen und —leistungen sowie
Teillieferungen und —leistungen bedirfen unserer
vorherigen schriftlichen Zustimmung.

(5) Im Falle des Lieferverzuges des AN sind wir
berechtigt, eine Vertragsstrafe von 0,3 % der
Nettoauftragssumme pro Werktag des Verzuges,
hdchstens 5 % der Nettoauftragssumme zu
verlangen. Weitergehende gesetzliche Anspri-
che bleiben vorbehalten; bei deren Geltendma-
chung wird eine ggf. verwirkte Vertragsstrafe auf
den geltend gemachten Schaden angerechnet.
Die Geltendmachung der Vertragsstrafe brau-
chen wir uns noch nicht bei Gefahriibergang
vorzubehalten. Wir kdnnen sie vielmehr bis zur
Schlusszahlung geltend machen.

§4  Gefahrentubergang — Dokumente

Q) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.

(2) Der AN ist verpflichtet, auf allen Versandpapie-
ren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell-
nummer anzugeben; unterlasst er dies, so sind
Verzdgerungen in der Bearbeitung nicht von uns
Zu vertreten.

§5 Mangeluntersuchung — Mangelhaftung

(1)  Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb
angemessener Frist auf etwaige Qualitats- und
Quantitatsabweichungen zu priifen; die Rige ist
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5
Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder
bei versteckten Mangeln ab Entdeckung, beim
AN eingeht.

(2) Die gesetzlichen Mangelanspriiche stehen uns
ungekurzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt,
vom AN nach unserer Wahl Mangelbeseitigung
oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen.
Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere
das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt
ausdriicklich vorbehalten.

(3)  Wirsind berechtigt, auf Kosten des AN die
Mangelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn
Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedurf-
tigkeit besteht. Vor Durchfiihrung der Mangelbe-
seitigung werden wir den AN benachrichtigen
und ihm, soweit dies in den Umstanden des
Einzelfalls moglich ist, eine letzte — angemessen
kurze - Frist zur Nacherflllung setzen.
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Die Verjahrungsfrist betragt, soweit das Gesetz
nicht eine langere Frist vorsieht, 30 Monate,
gerechnet ab Gefahreniibergang.

Produkthaftung — Freistellung —
Haftpflichtversicherungsschutz

Soweit der AN fiir einen Produktschaden
verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit
von Schadensersatzanspriichen Dritter auf
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in
seinem Herrschafts- und Organisationsbereich
gesetzt ist und er im Auf3enverhdltnis selbst
haftet.

Im Rahmen seiner Haftung fur Schadensfélle im
Sinn von Abs. (1) ist der AN auch verpflichtet,
etwaige Aufwendungen gemaf: 88 683, 670 BGB
sowie gemar 8§ 830, 840, 426 BGB zu erstat-
ten, die sich aus oder im Zusammenhang mit
einer von uns durchgefiihrten Ruckrufaktion
ergeben. Uber Inhalt und Umfang der durchzu-
fuhrenden RickrufmalRnahmen werden wir den
AN — soweit mdglich und zumutbar — unterrich-
ten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
geben. Unberiihrt bleiben sonstige gesetzliche
Anspriiche.

Der AN verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 1
Mio. pro Personenschaden/Sachschaden —
pauschal — zu unterhalten; stehen uns weiterge-
hende Schadensersatzanspriiche zu, so bleiben
diese unberihrt.

Schutzrechte Dritter

Der AN gewahrleistet, dass im Zusammenhang
mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland verletzt
werden.

Werden wir von einem Dritten dieserhalb in
Anspruch genommen, so ist der AN verpflichtet,
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen
Anspriichen freizustellen, es sei denn, der AN
weist nach, dass er die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Die Freistellungspflicht des AN
bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus
oder im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme durch einen Dritten notwendigerweise
erwachsen.

Der AN ist verpflichtet, uns unverziglich
schriftlich zu benachrichtigen, falls ihm gegen-
Uber Anspriiche wegen der Verletzung von
Schutzrechten geltend gemacht werden. Wir sind
in gleicher Weise zur Unterrichtung des AN
verpflichtet, falls derartige Anspriiche uns
gegenuber geltend gemacht werden.

Wird die vertragsgemafe Nutzung des Liefer-/
Leistungsgegenstandes durch Schutzrechte
Dritter beeintrachtigt, stehen uns die gesetzli-
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chen Méngel- und Schadensersatzanspriiche
ungekurzt zu.

Intellektuelles Eigentum

Arbeitsergebnisse: Entstehen bei der Ausfiihrung
des Vertrages durch den AN schutzrechtsfahige
Rechte (Arbeitsergebnisse), insbesondere vom
AN erstellte Unterlagen oder Handbucher,
umfasst die vereinbarte Vergiitung, soweit im
Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes
geregelt ist, die Ubertragung dieser schutz-
rechtsfahigen Rechte auf uns. Dementsprechend
tritt uns der AN das ausschlief3liche Nutzungs-
recht an diesen Arbeitsergebnissen, insbesonde-
re die Vervielfaltigungs- und Kommerzialisie-
rungsrechte ab.

Sonstige Rechte: Gehéren zur Lieferung
sonstige Rechte, die nicht bei der Vertragsaus-
fuhrung fir uns entwickelt wurden, die jedoch fur
den vertragsgemafen Gebrauch der Lieferung
erforderlich sind, Gbertragt uns der AN, soweit im
Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes
geregelt ist, diese ohne zusétzliche Kosten.

Informationssicherheit

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der
glltigen Datenschutz- und Telekommunikations-
gesetze wie BDSG (Bundesdatenschutzgesetz),
DSG NRW (Datenschutzgesetz NRW), TKG
(Telekommunikationsgesetz), TMG (Telemedi-
engesetz), etc. Alle im Rahmen der Leistungser-
bringung tétigen Mitarbeiter sind auf die Bestim-
mungen gemal § 5 BDSG — Bundesdaten-
schutzgesetz, sowie — soweit erforderlich -
gemal § 88 TKG-Telekommunikationsgesetz

verpflichtet.

Daten und Informationen, d.h. alle Kenntnisse,
die im Rahmen einer Leistungserbringung zur
Kenntnis gelangen, werden ausschlielich
zweckgebunden verwendet. Eine weitergehende
Nutzung der Daten und Informationen — oder
Teile oder Verknipfungen hieraus — sowie eine
Weitergabe an Dritte ist untersagt bzw. bedarf
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Fir
Supportleistungen gilt erganzend § 12 Abs. 3
dieser AGB.

Der Einsatz von Dritten bedarf unserer
vorherigen Zustimmung.

Die Verarbeitung von Daten und Informationen
erfolgt nur auf solchen Systemen, fiir die ausrei-
chende Maflnahmen zur Informationssicherheit
betrieben werden. Hierzu z&ahlen insbesondere
ein angemessener Schutz gegen Schadsoftware,
unberechtigten Systemzugang, unberechtigten
Datenzugriff sowie Datenverlust. Ein entspre-
chender Nachweis ist auf Anforderung zu
erbringen. Dariiber hinaus gehende Anforderun-
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gen, wie z.B. die Umsetzung von MalRhahmen
gem. ISO 27001 sind Bestandteil gesonderter
Vereinbarungen.

Der AN gewahrleistet bei von ihm zu
verantwortenden Verbindungen oder Zugangen
zu unseren IT-Systemen den Ausschluss der
Beeintrachtigung durch passive oder aktive
Angriffe aus oder Uber den Netzbereich des AN
(Hierzu z&hlen: Trojanische Pferde, Viren,
Wuirmer, DoS- oder DDoS-Attacken, Angriffe
zum Abhéren von Verbindungen, etc.

Der AN wird uns unverziglich informieren,
sofern eine Beeintrachtigung der Verarbeitung
unserer Daten droht.

§ 10 Kindigung oder Ricktritt aus wichtigem Grund

Wir kdnnen vom Vertrag zurticktreten oder den
Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen, wenn
Uber das Vermogen des AN das Insolvenzverfah-
ren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfah-
ren er6ffnet oder die Eréffnung beantragt oder
dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden
ist oder die ordnungsgemafe Abwicklung des
Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass der
AN seine Zahlungen nicht nur voriibergehend
einstellt. Unsere Schadensersatzanspriiche
bleiben davon unberiihrt.

Il Besondere Bestimmungen fir Supportleis-

tungen

§ 11 Softwarepflege
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Der AN Ubernimmt die Pflege der in der Anlage
"Pflegeschein" bezeichneten Computerpro-
gramme (nachfolgend Programme) nach den
Bestimmungen dieser Vereinbarung. Die Pflege
umfasst einen Wartungsdienst zur Aufrechterhal-
tung der Betriebsbereitschaft der Programme bei
uns oder bei den von uns benannten Kunden
und zur Beseitigung von in den Programmen
auftretenden Fehlern und sonstigen Méangeln.
Die Pflege umfasst wahlweise auch einen
Anderungsdienst zur Anpassung der Programme
an unsere Belange oder die Belange des von
uns benannten Kunden.

Die Pflege erstreckt sich auch auf die zu den
Programmen gehérenden Dokumentationen
sowie auf Datenbestande (Dateien, Datenbank-
material), die Teil der im Pflegeschein bezeich-
neten Programme oder dort an deren Stelle
genannt sind.

Die Pflege umfasst die Installation der
Programme auf den im Pflegeschein angegebe-
nen Datenverarbeitungseinheiten. Die Anderung
der Installation und des Installationsortes der
Datenverarbeitungseinheiten wird dem AN
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schriftlich mitgeteilt und im Pflegeschein ver-
merkt. Eine Fortsetzung der Pflege am neuen
Installationsort kann der AN nur aus wichtigem
Grund verweigern.

Der AN leistet einen Wartungsdienst auf Abruf
zur Behebung von Fehlern oder sonstigen
Méngeln, die wahrend der Nutzung der im
Pflegeschein bezeichneten Programme auftreten
und/oder in der dazugehérigen Anwendungsdo-
kumentation offenkundig werden. Ein Fehler liegt
vor, wenn das Programm die in seiner Leis-
tungsheschreibung angegebenen Funktionen
nicht erfillt, falsche Ergebnisse liefert, seinen
Lauf unkontrolliert abbricht oder sich in anderer
Weise nicht funktionsgerecht verhélt, so dass die
Nutzung des Programms verhindert oder beein-
trachtigt wird. Zum Wartungsdienst gehért die
einmalige Unterrichtung unseres Personals Uber
Umfang und Art der durchgefiihrten Arbeiten.
Der AN stellt zudem einen Hotline-Service zur
Verfligung, tber den wir oder die von uns
benannten Kunden Beratung zur Beseitigung
selbst behebbarer Stérungen telefonisch oder
durch E-Mail abrufen kénnen.

Der AN leistet zuséatzlich einen vorbeugenden
Wartungsdienst zur Behebung von Fehlern oder
sonstigen Mangeln, die uns unabhangig von der
Nutzung des im Pflegeschein benannten Pro-
gramms bekannt werden.

Zur Fehlerbehebung gehdért die Eingrenzung der
Fehlerursache, die Fehlerdiagnose sowie die
Behebung des Fehlers oder, soweit dies mit
vertretbarem Aufwand nicht mdglich ist, die
Herstellung der Betriebsbereitschaft des Pro-
gramms durch eine Umgehung des Fehlers. Die
Behebung eines Fehlers im Programm umfasst
auch die Berichtigung der zugehérigen Anwen-
dungsdokumentation.

Des weiteren leistet der AN fir die im
Pflegeschein bezeichneten Programme einen
Anderungsdienst, sofern dies im Pflegeschein
angegeben ist. Der Anderungsdienst umfasst die
Anpassung der Programme und der zugehérigen
Anwendungsdokumentation an unsere Belange
oder die Belange des von uns benannten
Kunden. Hierzu gehdren die Anpassung an
geanderte oder neue Datenverarbeitungseinhei-
ten oder Programme und/oder geé&nderte Nut-
zungserfordernisse. Art, Umfang, Einsatzbedin-
gungen, Zeitrahmen und Kostenhdchstbetrage
der Anpassung sind in einer Leistungsbeschrei-
bung als Anlage zum Pflegeschein festgelegt.
Der Anderungsdienst erfolgt durch den Kunden-
dienst des AN am Installationsort. Er umfasst
auch die Unterrichtung unseres Personals Uber
Umfang und Art der Anderungen und tiber die
Nutzung der gednderten Programme.
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Sofern der AN eine Wartungsanforderung von
uns oder einem von uns benannten Kunden fir
ein bestimmtes Programm erhalten hat, fihrt er
die Wartung durch seinen Kundendienst am
Installationsort durch. Mit unserem Einverstand-
nis kann der Wartungsdienst auch durch Fern-
wartung erfolgen, sofern am Installationsort die
dafiir notwendigen technischen Einrichtungen
bestehen.

Der AN setzt fir die Pflegearbeiten qualifiziertes
Personal ein, dass mit den im Pflegeschein
bezeichneten Programmen vertraut ist und stellt
zur effizienten Ausfihrung der Pflegearbeiten
geeignete, dem Stand der Technik entsprechen-
de Werkzeuge wie Testprogramme, Testdaten
Generatorprogramme, Fehlersucheprogramme
und andere Diagnosehilfen zur Verfiigung.

Der Wartungsdienst bernimmt die Installation
von neuen Programmversionen und sorgt fir
deren Betriebsbereitschaft. Hierzu gehort auch
die Unterrichtung unseres Personals tber
Umfang und Art der Abweichungen von der
vorausgehenden Programmversion. Kénnen bei
der Pflege Programmfehler oder sonstige
Mangel durch Ubergang auf eine verfiigbare
neue Version dieses Programms behoben
werden oder die Anpassung unserer Belange
durch einen solchen Ubergang erreicht werden,
ist der AN zur Ausfiilhrung des Wartungsdienstes
auch dann verpflichtet, wenn wir nicht auf die
neue Programmversion tbergehen mdchten.

§ 12 Hardwarewartung

@)

@)

®)

Der AN Ubernimmt die Wartung der in der
Anlage ,Wartungsschein“ spezifizierten Hard-
ware nach den Bestimmungen dieser Vereinba-
rung. Die Wartung umfasst die vorbeugende
regelmaRige Inspektion (Instandhaltung) sowie
die Stérungsbeseitigung auf unsere Anforderung
oder auf Anforderung des von uns benannten
Kunden.

Die Wartungspflichten des AN beziehen sich auf
die im Wartungsschein genannten Aufstellungs-
orte. Die Anderung der Aufstellungsorte wird
dem AN schriftlich mitgeteilt und im Wartungs-
schein vermerkt. Eine Fortsetzung der Wartung
am neuen Installationsort kann der AN nur aus
wichtigem Grund verweigern.

Zur Instandhaltung der Hardware flihrt der AN
regelmaRig vorbeugende Inspektionen durch.
Die Inspektionen erfolgen zu den tblichen
Geschéftszeiten und werden terminlich mit uns
oder den von uns benannten Kunden abge-
stimmt.
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Bei Feststellung, Eingrenzung und Meldung von

Fehlern oder sonstigen Méngeln werden wir oder

die von uns benannten Kunden die zum Pro-
gramm gehdrige Anwendungsdokumentation
und eventuelle Hinweise des AN beachten.

Wir gestatten dem Pflegepersonal des AN den
Zugang zu den im Pflegeschein oder Wartungs-
schein angegebenen DV-Einheiten. Wir erhalten
die fur die Durchfiihrung ortlicher Pflegearbeiten
notwendigen technischen Einrichtungen, wie
Stromversorgung, Telefonverbindung und
Dateniibertragungsleitungen funktionsbereit und
stellen diese in angemessenem Umfang kosten-
los zur Verfiigung.

Der AN wird ihm wéhrend der Pflegearbeiten zur
Kenntnis gelangende Informationen oder Unter-
lagen, die als Geschéafts- oder Betriebsgeheim-
nisse gekennzeichnet oder aufgrund sonstiger
Umsténde als solche erkennbar sind, wahrend
der Dauer des Vertrages und nach dessen
Beendigung geheim halten. Gleiches gilt fir
personenbezogene Daten, die unter die Bestim-
mungen des Datenschutzes fallen. Der AN wird
solche Informationen, Unterlagen oder Daten
weder aufzeichnen, noch speichern oder verviel-
faltigen, noch in irgendeiner Form nutzen oder
verwerten.

Der AN wird sein Personal entsprechend unter-
weisen und zur Einhaltung der Vereinbarung
geman Abs. 1 schriftlich verpflichten.

Die Arbeitsergebnisse der Pflege von unseren
Programmen gehoéren uns. Bestehende Rechte
Dritter bleiben unberuhrt.

Ideen, Verfahren, Konzeptionen und sonstige
Techniken, die in Ausfihrung der vertragsgema-
Ben Pflege entstanden sind und in die Arbeitser-
gebnisse eingehen, gehoren ausschliefilich uns.
Gleiches gilt fir Know-how und Erfahrungen, die
wahrend der Ausfiihrung der vertragsgemafen
Pflegearbeiten und der Nutzung ihrer Ergebnisse
gewonnen werden.

Fur Programme, die der AN uns oder von uns
benannten Kunden im Rahmen der Pflege zur
Verfligung gestellt hat, garantiert er, dass er das
Recht besitzt, an diesen Programmen Bearbei-
tungen und Anderungen vorzunehmen oder
vornehmen zu lassen und die bearbeiteten oder
geanderten Programme zu benutzen sowie
anderen die Benutzung zu gestatten. Der AN
stellt uns oder den von uns benannten Kunden
von allen Anspriichen frei, die von Dritten wegen
der Bearbeitung, Anderung oder Benutzung
dieser Programme geltend gemacht werden.

Hinsichtlich Gewahrleistung und Haftung geltend
im Ubrigen die gesetzlichen Bestimmungen. Die
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Gewabhrleistung endet 24 Monate nach Durch-
fuhrung der Pflege oder Wartung.

Ist eine Fehlerbeseitigung durch den AN inner-
halb einer Frist von zwei Wochen nach Riige
eines konkreten Mangels nicht méglich, kénnen
wir den Vertrag fristlos kiindigen.

Ergédnzende Bestimmungen fur
Dienstleistungen

Beratungsvertrage sind durch uns mit einer Frist
von 14 Tagen ohne Angaben von Griinden
kiindbar.

Die vereinbarte Vergitung versteht sich
einschlieflich sdmtlicher Kosten, wie beispiels-
weise Fahrtkosten, Spesen oder sonstiger
Nebenkosten.

Leistungen im Zusammenhang mit
projektbezogener Beratung werden nach Fertig-
stellung Gibergeben und nach Uberpriifung
schriftlich abgenommen.

Die Gewahrleistung erstreckt sich wahrend der
Gewabhrleistungsfrist von 2 Jahren sowohl auf
Sach- als auch auf Rechtsméangel.

IV Sonstige Vereinbarungen

§14
@)

@)

§15
)

@)

®)

4)

Gerichtsstand — Erfullungsort

Sofern der AN Kaufmann, eine juristische Person
des offentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-
rechtliches Sondervermdgen ist, ist Gerichts-
stand unser Geschéftssitz. Dies gilt auch fur
Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder
Scheckprozess. Wir sind jedoch berechtigt, den
AN auch an seinem Wohnsitzgericht zu verkla-
gen.

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes
ergibt, ist unser Geschaftssitz Erflllungsort.

Schlussbestimmungen

Nebenabreden, Zusicherungen, Anderungen
oder Erganzungen dieser Bedingungen oder des
Vertrages bedirfen der Schriftform und missen
als solche ausdriicklich gekennzeichnet sein.

Rechte aus dem Vertragsverhaltnis dirfen nur
nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung abgetreten werden.

Fir alle Anspruche aus diesem Vertrag gilt
ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.

Sollten einzelne dieser Bedingungen nichtig oder
unwirksam sein oder zwischen uns und dem AN
einvernehmlich nicht durchgefuhrt werden, so
wird die Giiltigkeit der Ubrigen Bestimmungen
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nicht berihrt. Das Gleiche gilt im Fall einer
Regelungsliicke. Anstelle der unwirksamen oder
undurchfiihrbaren Bestimmung oder zur Ausfil-
lung der Regelungsliicke werden die Parteien
eine Regelung finden, die dem wirtschaftlichen
Zweck der zu ersetzenden Bestimmung in
gesetzlicher Weise am ehesten gerecht wird.

Ende der Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB)

regio iT aachen GmbH, LombardenstraRe 24, 52070 Aachen Seite 6 von 6
Telefon: +49 241 41359-0 Stand: 23.11.2009
http://www.regioit-aachen.de



	Geltungsbereich
	I Allgemeine Bestimmungen
	§ 1  Angebot – Angebotsunterlagen
	§ 2  Preise – Zahlungsbedingungen
	§ 3  Lieferung, Lieferzeit
	§ 4  Gefahrenübergang – Dokumente
	§ 5  Mängeluntersuchung – Mängelhaftung
	§ 6  Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz
	§ 7  Schutzrechte Dritter
	§ 8  Intellektuelles Eigentum
	§ 9 Informationssicherheit

	II Besondere Bestimmungen für Supportleistungen
	§ 11 Softwarepflege
	§ 12 Hardwarewartung
	§ 13 Sonstige Vereinbarungen für Supportleistungen

	III  Ergänzende Bestimmungen für Dienstleistungen
	IV Sonstige Vereinbarungen
	§ 14  Gerichtsstand – Erfüllungsort
	§ 15  Schlussbestimmungen


